
Beschlusslauf 
   TOP ________ 
  Datum 
   

Verwaltungsvorlage öffentlich 04.05.2017 
 
 
 
Betreff 

Verfahren zur 87. Änderung des Flächennutzungsplans - Umwandlung einer Wohnbaufläche 
und einer Fläche für Landwirtschaft in ein "Sondergebiet Lebensmitteldiscounter" an der 
Wardstraße; 
hier: 1) Bericht zu den durchgeführten Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behör- 
           den 
       2) Feststellungsbeschluss 

 
Beschlussvorschlag 
 
Zu 1) 
 
Zu I.a) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen der 

Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen sind. 

 
Zu II.a) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, der Anregung der 

Bezirksregierung Düsseldorf zu folgen. 
 
Zu II.b) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Ausführungen der 

Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer mit den Ausführungen der 
Verwaltung abgewogen sind. 

 

Zu II.c) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass der Anregung des Kreises 
Kleve – Untere Immissionsschutzbehörde mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 

Zu III.a.1) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregungen der 
Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen zur Zulassung einer 
Verkaufsflächenerweiterung mit den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 

Zu III.a.2) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung der 
Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen zur Vereinbarkeit der Planung mit dem 
städtischen Einzelhandelskonzept mit den Ausführungen der Verwaltung 
abgewogen ist. 

 

Zu III.a.3) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung der 
Rechtsanwaltskanzlei Lenz & Johlen zur Umstellung auf das Vollverfahren mit den 
Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist. 

 

STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  



Zu IV.a) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Anregung des Kreises 
Kleve - Untere Immissionsschutzbehörde zur Schalltechnischen Untersuchung mit 
den Ausführungen der Verwaltung abgewogen ist.  

 

Zu IV.b) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Stellungnahme der 
Bezirksregierung Düsseldorf hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes zu 
potenziellen Hochwassergefahren und -risiken durch die Korrektur der Fassung 
des Feststellungsbeschlusses gefolgt wird. 

 

Zu IV.c) Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt, dass die Ausführungen der 
Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer mit den Ausführungen der 
Verwaltung abgewogen sind. 

 
Zu 2) 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein beschließt den Entwurf der 87. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Erläuterungsbericht gemäß § 2 Abs. 1 i. V. mit Abs. 4 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) als 87. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Emmerich am Rhein. 
 
 
23.05.2017 05 - 16 1109/2017   Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Abstimmungsergebnis:    wird in de Sitzung bekannt gegeben 
 
 
23.05.2017 05 - 16 1109/2017   Rat 
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